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§ 34 Oö. KAG 1997 § 34
 Oö. KAG 1997 - Oö. Krankenanstaltengesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

Die Fondskrankenanstalten sind verp3ichtet, entsprechend dem ausgewiesenen Leistungsspektrum sicherzustellen,

dass dem künftigen Bedarf an Ärzten für Allgemeinmedizin entsprechend und unter Bedachtnahme auf die

Beratungsergebnisse der Kommission für die ärztliche Ausbildung gemäß Art. 44 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-

VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl. Nr. 58/2008, in der Fassung der

Vereinbarung LGBl. Nr. 79/2013, eine ausreichende Zahl an Ausbildungsstellen für die Ausbildung zum Arzt für

Allgemeinmedizin zur Verfügung steht.

 

( A n m : LGBl. Nr.

91/2015)
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